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1. Institutionelle und wissenschaft liche Einordnung

Das frühneuzeitliche Forschungsprojekt ist ein Teilprojekt des von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft  geförderten Sonderforschungsbereiches 435 „Wissenskultur und gesellschaft licher Wandel“. 
Seit nunmehr sechs Jahren erforschen in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit Historiker, Philo-
sophen, Juristen, Soziologen, Ethnologen und Wirtschaft s wissenschaft ler an der J.W. Goethe-Univer-
sität in Frankfurt am Main das Phänomen des Wissens und seine gesellschaft liche Einbettung.¹ Den 
Arbeiten zugrunde liegt dabei ein genetischer Wissensbegriff , d.h. die Annahme, daß Wissen kein Ab-
solutum, sondern ein stets historisch und kulturell kontextualisierter Gegenstand ist. Wer wann und 
warum bestimmte Inhalte als Wissen auszeichnet und andere als Nichtwissen, Irrtum oder gar Häre-
sie abtut, ist in hohem Maße kontextbedingt. Dieser Kontext ist natürlich nicht statisch; deshalb un-
terliegt auch der Wissensbegriff  entsprechendem Wandel. Inwiefern Wissen gesellschaft lichen Wan-
del erzeugt, verstärkt oder verhindert und wie dieser Wandel wiederum auf das Wissen in ebensolcher 
Weise zurückwirkt, stellt die alle Teilprojekte verbindende Leitfrage dar. In diesem Zusammenhang 
richten die Projekte ihr Hauptinteresse auf spezifi sche Wissens kulturen. Der Begriff  Wissenskultur 
umfaßt dabei all jene Praktiken, die der Begründung, Sammlung, Ordnung, Bewahrung, Tradierung, 
Aktualisierung und Verbreitung von Wissen dienen. Gekoppelt ist er meist an bestimmte Institutio-
nen oder Personen(gruppen), wie z.B. den Königshof, die Akademie etc., die eben jenen Praktiken der 
Wissensdeklaration und -pfl ege einen Rahmen bieten.

In der seit Januar 2005 laufenden dritten und letzten Förderperiode befassen sich die Teilprojekte 
mit ausgewählten Aspekten jener wechselseitigen Beziehung zwischen Wissen und gesellschaft lichem 
Wandel: der Generierung und dem Transfer von Wissen sowie der Eigenlogik von Wissenskulturen, 
in welchem auch das hier vorzustellende Teilprojekt ange siedelt ist. Dabei kann die Fragestellung des 
Projektbereichs auf einem Ergebnis der bisherigen Förderungsperiode des Kollegs aufb auen: der Fest-
stellung nämlich, daß innerhalb einer Gesellschaft  mehrere Wissenskulturen nebeneinander existie-
ren, die z.T. miteinander konkurrieren oder gänzlich getrennt nebeneinander bestehen. Die Teilpro-
jekte jenes Projekt bereiches untersuchen am Beispiel der Religion, der Wissenschaft  und der Kunst 
ganz verschiedene Wissenskulturen auf ihre Eigenlogik hin. Nicht die Unabhängigkeit von der Ge-
sellschaft  meint dabei „Eigenlogik“, sondern der Umgang mit ganz bestimmten Frage stellungen nach 
selbstdefi nierten Regeln innerhalb der jeweiligen Wissenskultur. Da die Teilprojekte immer auch ihr 
Augenmerk auf die politische Herrschaft  richten, wird es ein Ziel des Projektbereichs sein, eine Ge-
schichte des „Verhältnisses von verselbständigten Wissens kulturen und politischer Macht“ zu schrei-
ben.

2. Vorstellung des Teilprojektes

Dieser Beziehung widmet sich auch das Teilprojekt, das am Beispiel der politischen Kommunika-
tion – der Kommunikation über Politik – innerhalb der Gruppe protestantischer Gelehrter theolo-
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gisches und juristisches Wissen unter dem Aspekt seiner Eigenlogik unter sucht. Unter der Leitung 
von Luise Schorn-Schütte untersuchen die beiden Doktoranden Anja Moritz und Patrizio Foresta die 
gelehrten protestantischen Th eologen und Juristen im 16. Jahrhundert im Hinblick auf ihre gruppen-
spezifi schen Diskussionen.

Auch hier kann auf die Ergebnisse früherer Forschungsprojekte zurückgegriff en werden, die am 
Lehrstuhl für Neuere Allgemeine Geschichte der Frankfurter Universität angesiedelt waren und durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft  sowie die Volkswagen-Stift ung gefördert wurden. Eine durch 
drei Mitarbeiter erstellte konfessionsvergleichende Studie über die evangelischen Geistlichen und den 
frühneuzeitlichen Seelsorgeklerus im Alten Reich, der schweizerischen Eidgenossenschaft  und der 
polnischen Adelsrepublik² konnte zum einen die Parallelität konfessioneller Wissenskulturen heraus-
arbeiten, zum anderen die enge Bezogen heit des theologisch-gelehrten Wissens der Geistlichen auf 
die mehr auf das Handlungswissen gerichteten Erwartungshaltungen der Gemeinden dokumentie-
ren. Gerade die Rückmeldung von seiten der Gemeinde war Anstoß nicht nur für innertheologische 
Debatten, sondern auch für eine stete Refl exion des Amtsverständnisses der Pfarrer selbst. Umge-
kehrt führte jene Refl exion über das Amtsverständnis zu einer neuerlichen Positionsbestimmung der 
Geistlichen innerhalb der Kirche, die nicht ohne Auswirkung auf den Stellenwert der beiden anderen 
Stände in Gestalt der Kirchengemeinde und der weltlichen Obrigkeit blieb.

Die im Umkreis von Konfl ikten entfalteten Diskussionen über das Verhältnis der drei Stände in-
nerhalb der Kirche (circa ecclesiam) entwickelten sich wiederholt zu einer theo logischen Debatte über 
das Verhältnis von Kirche und weltlicher Obrigkeit außerhalb der Kirche (extra ecclesiam). Gelehrtes 
theologisches Wissen lieferte also Maßstäbe für das politische Handeln weltlicher Obrigkeit. Einer 
ganz ähnlichen Th ematik widmete sich ein Forschungsprojekt zum Augsburger Interim, das den Fo-
kus auf einen im Vergleich eher engeren historischen Zeitraum (1548 bis 1552) richtete.³ Anhand 
dreier Fallbeispiele zu den Territorien Mecklenburg, Pommern und der Stadt Magdeburg wurden die 
Diskussionen unter Th eologen und Juristen über jenes Reichsgesetz untersucht. Im Mittelpunkt stan-
den dabei immer die Argumentationsmuster und -strategien, mit denen der Umgang mit jener reli-
giösen Zwischenlösung legitimiert wurde, sei es in der Annahme, Ablehnung oder in dem typischen 
Phänomen des Temporisierens. Dabei kristallisierten sich mit der Drei-Stände-Lehre und der Apo-
kalyptik zwei dominante Deutungsmuster heraus, die stets auf eine Defi nition des Verhältnisses zwi-
schen weltlicher Obrigkeit und kirchlichem Regiment bzw. zwischen Im perium und Sacrum zielten. 
Beide können als Elemente einer genuin christlichen Lehre des Politischen, einer politica christiana, 
verstanden werden, die den Gegenstand eines weiteren Forschungsprojektes darstellt.⁴ Diese charak-
terisiert auch die Rückbindung der politischen Herrschaft sübung an die Transzendenzvorstellungen 
des Christentums und läßt sich u.a. in Fürstenspiegeln, Hausväterliteratur und Predigten des 16./17. 
Jahrhunderts nachweisen.

Der Arbeitsbegriff  einer so verstandenen „politischen Th eologie“ stellt die Verbindung zum hier vor-
zustellenden Teilprojekt her, das sich dem Verhältnis zwischen protestantischem gelehrtem Wissen 
und politisch-sozialem Wandel im 16. und frühen 17. Jahrhundert widmen wird. Den Ausgangs-
punkt bildet die Th ese, daß die frühneuzeitliche protestantische Wissens kultur durch eine neuerliche 
Verzahnung von theologischen und juristischen Wissens beständen charakterisiert war, die erstens 
zu einer Neuverteilung des fachspezifi schen Wissens und zweitens zur Formierung einer neuen Ge-
lehrtengruppe führte. Die protestan tische Th eologie formulierte ihre Vorstellung von guter weltli-
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cher Obrigkeit als christlicher Obrigkeit und beeinfl ußte so nicht nur den politisch-juristischen Wis-
sensbestand, sondern wirkte auch in die praktische Politik und deren durch Juristen formulierte 
Legitimitäts debatten hinein. Die protestantische Wissenskultur des 16. Jahrhunderts versuchte dem 
starken Trend des Politischen, sich zu verselbständigen, durch die Verkopplung mit dem Religiösen 
entgegenzuwirken. Das „Ewige“ wirkt auf das „Zeitliche“ und umgekehrt. In diesem Sinne wird das 
Teilprojekt der Frage nachgehen, welches Gewicht theologische Positionen für politische Entschei-
dungen beanspruchen und tatsächlich einnehmen und auf welche Weise wiederum politische Pro-
blemstellungen eine neuerliche theologische Positio nierung bewirken.

Entsprechend dieser skizzierten Zielstellung ist der Gegenstand des Teilprojektes die Untersuchung 
der möglicherweise engen Kooperation zwischen Th eologen und Juristen bei der Formulierung einer 
lutherischen politischen Ethik. Zu dieser gehörte wesentlich die Begrenzung weltlicher Herrschaft  
hinzu. Greifb ar wird dies in den Debatten über das Recht zur Gegenwehr und über die Drei-Stände-
Lehre, die als Rechtsfi guren bereits in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts in den Diskussionen 
über die weltliche Obrigkeit identifi ziert werden können. Sie wurden von gelehrten Th eologen, Juri-
sten und anderen politischen Entscheidungsträgern geführt und als Regelwissen in gelehrten Institu-
tionen, wie Univer sitäten, Synoden, akademischen Gymnasien und politischen Beratungszirkeln, wie 
fürst lichen/städtischen Ratsstuben oder Spruchkammern, tradiert. Innerhalb der gewählten Unter-
suchungsbereiche wird das Teilprojekt erste Beobachtungen bearbeiten, nach denen das Recht auf 
Gegenwehr und die Drei-Stände-Lehre anfangs aufgrund getrennter Wissensbestände von Juristen 
und Th eologen parallel diskutiert wurden. Erst auf der Grundlage zunehmender Institutionalisierung 
der Wissenskommunikation zwischen den Disziplinen scheint ein Aus tausch der Argumente und 
damit eine wechselseitige Veränderung der jeweiligen Wissens bereiche erfolgt zu sein. So wurde z.B. 
die Einbindung der politischen Ordnung in die Schöpfungsordnung zur Legitimationsgrundlage von 
politischer Herrschaft  und die tradi tionelle Figur des Tyrannen mit jener des Antichristen verknüpft . 
Und die Verortung der letzten Zeit in der Gegenwart machte eine Re-Formation gesellschaft licher 
Ordnung geradezu unvermeidbar.

So wie die apokalyptische Argumentation als Korrektiv politischer Herrschaft  wirken konnte, bet-
tete die Drei-Stände-Lehre die weltliche Obrigkeit in die ständisch gegliederte Gesellschaft  ein und 
wirkte somit herrschaft sbegrenzend. Gerade die Diskussion über das Verhältnis zwischen status poli-
ticus und status ecclesiasticus fl oß im 16. und frühen 17. Jahr hundert in theologische und juristische 
Abhandlungen zur Drei-Stände-Lehre ein. Gelehrtes theologisches Wissen wurde zur Motivation der 
Formulierung sozialer Ordnungsvorstel lungen. Die gleichzeitige Bearbeitung gemeinsamer Th emen 
zwischen politikberatenden Th eologen und Juristen, die theologische Positionen rezipierten, führte 
auch zur engeren Inte gration beider gelehrter sozialer Gruppen. Der vir bonus wurde zum Ideal je-
ner Gelehrten gruppe, die ihre Identität positiv anhand ähnlicher Bildungsstandards, vergleichbarer 
ökonomischer Arbeitsbedingungen und verwandtschaft licher Beziehungen defi nierte und sich damit 
ausdrücklich vom Adel abhob. Die nichtadelige Gruppenidentität gestattete eine Distanz zur städti-
schen ebenso wie zur territorialen Herrschaft , ermöglichte deren Kritik, ohne sie im Kern in Frage 
zu stellen. Jene oben beschriebene politische Ethik sollte als christliche Politiklehre, als politica chri-
stiana, eine breite Wirkung ‚in die Welt‘ entfalten. Formuliert wurde sie durch jene neue Gelehrten-
gruppe, die als Träger und Ergebnis des christlich-politischen Diskurses interpretiert werden kann 
und die durch prosopographische Unter suchungen und die Erforschung ihres Selbstverständnisses 
beschrieben werden soll.

„Die Zeitliche Sachen …“
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Studie 1: Notwehr und Drei-Stände-Lehre im theologischen Diskurs
bearbeitet durch Anja Moritz

Forschungen zur Geschichte des politischen Denkens in der Frühen Neuzeit konzentrierten sich lan-
ge Zeit auf solche Lehren, die politische Macht als einen eigenlogischen Bereich beschrieben, z.B. in 
Gestalt des Aristotelismus oder des Tacitismus. Die „Staatslehre“, die die Herrschaft sübung der Ob-
rigkeit an christliche Normen band, die politica christiana also, konnte die geistesgeschichtliche For-
schung erst in den letzten Jahren verstärkt in das Interesse der Forschung rücken. Dabei spielten und 
spielen die Forschungen zur sozialen Gruppe der evangelischen Geistlichkeit einerseits und die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Th ese von der Obrigkeitshörigkeit des Luthertums andererseits eine 
nicht unwesentliche Rolle. In einem summarischen Aufsatz benannte W. Sommer jüngst die Tradi-
tionslinien des obrigkeitskritischen Denkens im älteren Luthertum: 1. die eschatologische Geschichts-
auff assung, 2. die Auslegung des 101. Psalms sowie 3. die Drei-Stände-Lehre.⁵ Alle drei Linien laufen 
auf eine Defi nition des Verhältnisses zwischen weltlichem und geistlichem Regiment sowie deren Ein-
bindung in die göttliche Schöpfungsordnung hinaus. Daher gehören sie in die Tradition einer politica 
christiana und in deren Konsequenz eines obrigkeits kritischen Denkens.

Die Rechtfertigung von Gegenwehr vor dem Hintergrund einer eschatologischen Geschichtsauf-
fassung, die Einbindung also des politisch wirksamen Handelns in apoka lyptische Deutungsmuster, 
wurde bisher meist im Zusammenhang mit dem sogenannten „schwärmerischen“ Denken, wie es sich 
im Täuferreich oder im Bauernkrieg zeigte, thematisiert. Sehr viel weniger Beachtung fanden hierbei 
allerdings die ‚großen‘ Konfessions kirchen, dienten sie doch eher als Folie für bzw. Gegenpart zu den 
„Schwärmern“. Obwohl für den frühneuzeitlichen Protestantismus, und vor allem für das Luthertum, 
immer wieder ein starkes Endzeitbewußtsein konstatiert wird und jene „schwärmerischen“ ‚Schrek-
kensbilder‘ deutlich die enge Verbindung von apokalyptischem und widerständischem Denken zei-
gen, ist eine Untersuchung des politischen Denkens der Lutheraner angesichts des Jüngsten Tages 
ein Desiderat der Forschung. Dem eschatologischen Denken liegt ein umgekehrtes Zeitver ständnis 
zugrunde: nicht die Vergangenheit reicht in die Gegenwart, nicht die Gegenwart in die Zukunft , son-
dern die Zukunft  reicht in Gegenwart und Vergangenheit hinein. Nicht mit der Vergangenheit wird 
die Gegenwart interpretiert, sondern mit der Zukunft . Die Zukunft  erfüllt die Gegenwart und setzt sie 
durch das ‚Schon jetzt‘ und ‚Noch nicht‘ unter Spannung. Ausdruck dieser Spannung ist nicht zuletzt 
die Unterscheidung der beiden Reiche bei Luther. Bis zum Jüngsten Tag, bis zu ihrer Aufh ebung durch 
Gott, ist der Christ verantwortlich für den Erhalt der Welt – endzeitliches Denken bedeutet nicht 
Weltfl ucht! Daher ist die Frage des Jüngsten Tages immer auch eine Frage der Ethik.

Die Deutung der eigenen Zeit als Endzeit bestimmt demnach das Verhalten des Christen gegenüber 
seiner Mitwelt, also auch gegenüber der weltlichen Obrigkeit. Deren Rechte und Pfl ichten werden aus 
jenem endzeitlichen Zustand abgeleitet (Katechon), ebenso wie diejenigen der beiden anderen Stän-
de. Die nach der lutherischen Th eologie contra diabolum errichteten drei Stände (oeconomicus, poli-
ticus, ecclesiasticus) stellen ein Deutungsmuster sozialer Wirklichkeit dar. Die Beobachtung Johannes 
Frieds, daß das Weltbild und die Sozialordnung des Mittelalters mit der Endzeit korrespondierten, 
sich das eine mit dem anderen analysieren ließ,⁶ läßt sich für das 16./17. Jahrhundert fortführen. Der 
Erhalt der Schöpfungsordnung, verstanden als Ordnung der drei voneinander unterschiedenen Stän-
de, ist demnach die zentrale Aufgabe des Christen in der Welt und rechtfertigt sein politisches Han-
deln. Wie dem Hausvater oder dem status ecclesiasticus ist auch der weltlichen Obrigkeit unbedingter
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Gehorsam zu leisten (sie wird nicht etwa bedeutungslos angesichts des Jüngsten Tages!). Sobald eine 
der Obrigkeiten diese von Gott geordnete Aufgabe nicht wahrnimmt, verliert sie ihre Existenzbe-
rechtigung und damit ihren obrigkeitlichen Machtanspruch. Aus dem Gebot des Gehorsams wird ein 
Gebot des Widerstandes, sobald eine Obrigkeit die Zerstörung der göttlichen Schöpfungsordnung 
(z.B. in der Einmischung in ein anderes Amt) und somit das Vordringen des Antichristen in der Welt 
unterstützt. Das Endzeitbewußtsein dient demnach erstens der Interpretation sozialer (Un-)Ordnung 
sowie der Zuschreibung politischer Normen. Zweitens bilden eben jene Normen die Grundlage poli-
tisch wirksamen Handelns – vom Gehorsam bis hin zum Widerstand.

Die Reformation verortete sich mit der Identifi zierung des bereits in der Welt befi ndlichen Anti-
christen im Papsttum am ‚Ende der Geschichte‘. Die prophetischen und apokalyptischen Texte des 
Alten und Neuen Testaments lieferten der jungen lutherischen Kirche genügend Anhaltspunkte, ihr 
Selbstverständnis und ihre Zeit auf die Endzeit hin zu deuten. Wie diese Interpretation konkret gelei-
stet wurde, hat jüngst Volker Leppin für den Zeitraum ab 1550 nachgewiesen.⁷

Ausgehend von dem oben angenommenen Verhältnis zwischen Endzeitbewußtsein und politi-
schem Denken, wird die Dissertation die Rechtfertigung politisch wirksamer Handlungen mit Hilfe 
apokalyptischen Vokabulars sowohl in theoretischen Texten als auch am Beispiel einzelner Konfl ikte 
für den Zeitraum 1530 bis 1600 untersuchen. Hierbei soll das Augenmerk vor allem auf die Autoren 
lutherischer Provenienz, insbesondere der lutherischen Geistlichkeit und Juristen, gerichtet werden, 
ohne jedoch den Vergleich mit der reformierten und katho lischen Kirche zu vernachlässigen. Selbst 
wenn der lutherischen Kirche eine große Affi  nität zur Apokalyptik zugeschrieben wird, können ähn-
liche Deutungsmuster und möglicherweise ähnliche politica-Varianten auch für die beiden anderen 
Konfessionen angenommen werden.

Der gewählte Zeitraum führt zu einer Konzentration auf die zweite und dritte Generation der lu-
therischen Th eologen, die sich mit dem Erbe Luthers auseinanderzusetzen hatten und in der historio-
graphischen Forschung nicht selten mit dem Verdikt der zänkischen Geistlichen belegt wurden. Die 
Untersuchung der Rolle jener Th eologen innerhalb der dreigliedrig gedachten Sozialordnung wird das 
Selbstverständnis der Geistlichen und Juristen vor dem Hintergrund der Endzeit befragen und damit 
u.U. sowohl die Annahme vom ‚zänkischen Prediger‘ als auch vom quietistischen Ordnungsdenken 
des Luthertums relativieren. Denn dessen Rekurs auf die Schöpfungsordnung ist nur solange quieti-
stisch, wie die Wahrnehmung der sozialen Ordnung mit der göttlichen Ordnung übereinstimmt. Be-
reits hier deutet sich das obrigkeitskritische Potential lutherischen apokalyptischen Denkens an, mit 
dem die alte Th ese M. Webers und E. Troeltschs widerlegt werden kann.

Neben dem interkonfessionellen Vergleich muß auch das häufi g von Historikern herangezogene 
schillernde Phänomen der „Krise“ für den Rückgriff  auf apokalyptisches Vokabular kritisch befragt 
werden. Einem Automatismus ist hier eine Absage zu erteilen, weist doch die Geschichte des politi-
schen Denkens der Frühen Neuzeit genug Varietäten des Umgangs mit „Krisen“ auf. Ebenso abzuwei-
sen ist die Annahme einer eindimensionalen Kau salität zugunsten einer steten Wechselwirkung, da 
doch erst der Maßstab einer idealen Schöpfungsordnung die Wahrnehmung als „Verfall“ und damit 
die Interpretation als „Krise“ ermöglicht. Hier knüpft  das Projekt erneut an die das Kolleg leitende 
Fragestellung an: Inwiefern wirkt sich ein Krisenbewußtsein sowohl auf den gesellschaft lichen Wan-
del, hier in Gestalt der Formierung einer protestantischen Gelehrtengruppe, als auch auf die Neu-Ver-
zahnung von Wissensbeständen aus – und umgekehrt?

„Die Zeitliche Sachen …“
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Studie 2: Notwehr und Drei-Stände-Lehre im juristischen Diskurs
bearbeitet durch Patrizio Foresta

Die zweite Studie des Teilprojektes befaßt sich mit dem Wissensbestand protestantischer Juristen im 
Alten Reich des 16. und frühen 17. Jahrhunderts und zielt auf eine parallele Darstellung aus deren 
Sicht. Hier geht es darum, die neuerliche Verzahnung zwischen spät lutherischen Wissensbeständen 
auf ihre Wechselwirkung hin zu untersuchen. Vorausgesetzt wird, daß diese Verzahnung eine Um-
strukturierung sozialer Bezüge und also sozialen Wandel ermöglicht und umgekehrt.⁸

Als Ausgangsthese wurde u.a. durch die Projektleiterin die bis vor wenigen Jahren vorherrschende 
Ansicht in Frage gestellt, wonach die durch die Th eologen selbst legitimierte Unterordnung des „Ewi-
gen“ unter das „Zeitliche“ ein Charakteristikum des deutschen „Sonderwegs“ seit dem 16. Jahrhun-
dert gewesen sei. Stattdessen soll untersucht werden, ob die Eigenart der protestantischen Wissens-
kultur durch eine Parallelisierung von Wissen und sozialem Wandel beschrieben werden kann. Das 
Teilprojekt beabsichtigt, den eigenständigen Charakter der Frühen Neuzeit auch aufgrund der neuer-
lichen Verzahnung von theologischen und juristischen Wissensbeständen sichtbarer zu machen. Die 
Konstituierung einer nicht adeligen gelehrten Sozialgruppe ist verbunden mit Refl exionen über den 
Charakter von Herrschaft .

Ein deutliches Zeichen für diese Arbeitsthese besteht zweifelsohne in der sowohl von Th eologen 
als auch Juristen breit geführten Debatte um das Recht der Not- und Gegenwehr gegenüber einer 
„unchristlichen Obrigkeit“.⁹ Die hiermit verbundene Diskussion über Herrschaft slegitimation und 
-kritik zeigt, daß die Drei-Stände-Lehre Teil der Refl exionen beider Gelehrtengruppen war.¹⁰ Zur 
Herrschaft sverneinung führte dieser Diskurs nicht; vielmehr bewegten sich Th eologen, Juristen und 
zeitweise auch hochadelige Entscheidungs träger im Rahmen traditioneller Wissensbestände, deren 
Innovationskraft  von den Zeitge nossen gerade in der Besinnung auf die Traditionen gesehen wur-
de.¹¹

Das Teilprojekt baut auf den Ergebnissen des Forschungskollegs auf, die die Wechsel wirkung von 
Wissen und dessen Tradierung stark herausstellen: Wandelt sich das Wissen durch seine Weitergabe, 
so erweist sich dieses nicht lediglich als Weiterreichen unveränder licher Wissensgehalte. Vielmehr 
muß manche Reproduktion als Neuproduktion verstanden werden, die aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen mit Anpassungsleistungen, Aktuali sierungen und Neuinterpretationen einhergeht. 
Diese Erkenntnis eröff net einen historio graphisch ertragreichen Blickwinkel. Die Verzahnung von 
Religion und Politik stellt in diesem Rahmen einen wichtigen Anknüpfungspunkt dar, denn jenen 
Zeiten war die Trennung beider Aspekte fremd.¹² Es bleibt die Frage off en, wie sich traditionale Deu-
tungsmuster unter Bedingungen des Wandels verhielten. Das wird für die lutherische Drei-Stände-
Lehre zu prüfen sein, deren spätmittelalterliche Ursprünge bekannt sind, deren Einsatz in der Frühen 
Neuzeit aber mit anderen Zielen erfolgte. Die Grundfrage lautet deshalb, ob der Einsatz jeglicher 
traditioneller Deutungsmuster als bewußte Fortführung des Vorhandenen gelten muß oder als Ver-
such, das Bekannte mit neuen Inhalten, Werten, Vorstellungen und Haltungen zu füllen und somit 
zu verändern.

Die spezielle Frage nach der Rolle der Drei-Stände-Lehre für den juristischen Diskurs ist kaum 
bearbeitet. Es gibt zum einen kaum sozialbiographisch angelegte Forschungen über die Gruppe der 
gelehrten Juristen, zum anderen fehlen Untersuchungen, die die Verbindung zwischen gruppenbio-
graphischem Profi l der Juristen und deren Amts- und Politikverständnis erläutern könnten. Dies ist 
einerseits ein Quellenproblem, andererseits Folge des skizzierten Deutungsmusters, wonach diese 
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Gruppe der Juristen ausschließlich als „staatsfunktional“ charakterisiert wurde. In Anlehnung an die 
forschungsprägenden Arbeiten von E. Wolgast über die Gutachten M. Luthers in politischen Fragen 
wird die Rolle der Juristen für die Aktualisierung der Drei-Stände-Lehre als Teil der Widerstandsde-
batte untersucht. Dabei soll in drei Aspekten über Wolgast hinausgegangen werden: Im Sinne einer 
umfangreicheren Zeitspanne, einer sozialgeschichtlich breiteren Basis und einer nicht mehr reichs-
politischen, sondern städtischen und territorialen Kommunikationsebene. Kernfragen des frühneu-
zeitlichen Denkens werden hierbei angesprochen, und zwar erstens: wie ist christliche Obrigkeit zu 
charakterisieren? Und zweitens: Wie kann Herrschaft  so verteilt werden, daß sie begrenzt wird? Eine 
Herrschaft  außerdem, die nur dann als legitim galt, wenn ihre Einbindung in die Schöpfungsordnung 
als Verzahnung von „Ewigem“ und „Zeitlichem“ deutlich war.

Darüber hinaus verschließen sich die Quellenbestände einer sozialbiographischen Analyse nicht, 
auch in Anknüpfung an eine allmählich ausgereift e Forschungsliteratur, die in den letzten Jahren die 
Forschungsdebatte um eine Fülle von Beiträgen bereichert hat. Zahlreiche Texte sind im Rahmen der 
Vorarbeiten bereits gesichert worden, in denen die Drei-Stände-Lehre identifi ziert werden konnte – 
formuliert von Th eologen und Juristen. Die Haupt aufgabe der Studie besteht darin, die Verbindung 
zwischen der theologischen und juristischen Variante der Drei-Stände-Lehre inhaltlich und gruppen-
biographisch herauszuarbeiten. Dies setzt natürlich eine enge Kooperation mit der ersten Teilstudie 
voraus, die sich mit Texten befaßt, die zu einem vergleichbaren Textkorpus gehören. Vier Schritte sind 
zur Strukturierung der Arbeit geplant:

a) Sichtung und Verzeichnung des juristischen Textcorpus;
b) Ermittlung der biographischen Informationen zu den infrage kommenden Autoren;
c) Auswertung und schließlich
d) Niederschrift  der Ergebnisse.

Luise Schorn-Schütte, Anja Moritz, Patrizio Foresta
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